
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 311 StGB Falsche Beurkundung
und Beglaubigung im Amt

 StGB - Strafgesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.11.2023

§ 311.

Ein Beamter, der in einer ö-entlichen Urkunde, deren Ausstellung in den Bereich seines Amtes fällt, ein Recht, ein

Rechtsverhältnis oder eine Tatsache fälschlich beurkundet oder der an einer Sache ein ö-entliches

Beglaubigungszeichen, dessen Anbringung in den Bereich seines Amtes fällt, fälschlich anbringt, ist, wenn er mit dem

Vorsatz handelt, daß die Urkunde im Rechtsverkehr zum Beweis des Rechtes, des Rechtsverhältnisses oder der

Tatsache gebraucht oder die Sache im Rechtsverkehr gebraucht werde, wenn die Tat nicht nach § 302 mit Strafe

bedroht ist, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen.
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